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raten, warum er die gewis weniger ‘eigentümliche' lesung
mügetir nu hderensdgenverschmäht. E. S.

Meier Helmbrecht von Wernher dem Gärtner,
aus dem mittelhochdeutschenübertragen von Fritz Bergemann.
Leipzig, Insel-verlng [1920]. 80 ss. 8°. — Die aufnahme des
Helmbrecht in die Insel-büchcrei (nr 304) ;st gewis berechtigt,
und dass sie zu einer neuenbearbeitunganlass gab, könnte man
freudig begriifsen, wenn der autor ein besserer germanist —

und ein bessererdichter wäre als Ludwig Fulda, das ist aber
beides nicht der fall, die Übersetzungbleibt dem original frei¬
lich treuer zur Seite als die von Fulda, und auch als KSchiff-
manns widergabe in gereimten fünffüfsigen jamben (Linz im
Selbstverlag[1904]), aber sie krankt an allerlei flickwerk des
reimes und Ungeschickder Wortwahl (so gleich im eingang das
fatale ‘Kammstück’!); den rhythmus hat besondershäufig der

name ‘Helmbrecht’ gestört, an nicht ganz wenigen stellen hat

der Übersetzer den text misverstanden, am schlimmsten wol

v. 949 ff. auch einlcitung und anmerkungenbeweisen, dass er

nicht eben tief in die altdeutschesprächeund litteratur einge¬
drungen ist. E. S.

Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom

Jahre 1 478. herausgegebenvon Bruno Clausseu,mit einer

auswahl der melodien bearbeitet von Albert Thierfelder,
buclischmuck von Th uro Balzer. Rostock, Ilinstorff 19)9.

XXVI u. 80 ss. kl. 8°. 6 m. — Ein glücklicher fund, mit
erfolgreichemSpürsinnweiterverfolgt und in ansprechenderform

zur rechten stunde der Öffentlichkeitübergeben:als festgabezum

500 jährigen jubiläum der Universität Rostock, aus einbänden

des jahres 1568 hat dr CI. 44 blätter eines liederbuchs zu¬
sammengesucht,das sich ‘um 1478’ gut datieren lässt; es hat

einemRostocker Studentengehört und schliefst mit einem preis-

lied auf Rostock. 5 hände sind zu unterscheiden: neben der

des besitzers (40 seiten) anscheinendvier bände von commili-

tonen, dio demSammlermehr als die hälfte seinesliederbestandes

zugesteuerthaben, ‘in stammbuchweise’,meint der herausgeber.

es sind teils im vollständigen text, teils in ersten Strophen

(zwischenden melodieen) 52 lieder erhalten: 42 in niederdeut¬

scher spräche,weiter 3 maccaronische(lat.-nd.), 3 hochdeutsche

(nrr 18—20, von der 5 lrnnd), 4 lateinische, dazu treten dann

noch niederdeutscheSprüche, lateinische bibelverse, ein ablass-
verzeichnis für Rompilger, von den 30 melodieen hat prof.
Thierfelder 15 der besterhaltenenbearbeitet — ein urteil dar¬
über steht mir nicht zu.

Für die lesung und das Verständnis der texte war der
glückliche Ander offenbar von vorn herein nicht gerüstet und

A. F, D. A. XL. 11
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hat sich auch unter der arbeit nur mühsamzurechtgefunden,
ich gebe zu, dass diese blätter zt. nicht leicht zu lesen sein
mögen, und es leidet keinen zweifei dass die texte vielfach arg
entstellt sind, uzw. nicht allein durch unsere Schreiber, aber
beim rechtenzusammenwürkenpaläographischerund sprachlicher
erwäguugen hätten doch nicht wenige stellen lesbarer gestaltet
werden können, so lesen wir in nr 15 str. 1, 4 en foder stein,
str. 6, 2 en foder stcm — es handelt sich um holz, hat der
herausgeberan demwidersprachkeinen anstofsgenommen? steht
nr 20 str. 4, 2 (in einem hd. texte) würklich widder hem, so
war dochdie besserungloidderzemselbstverständlich,nr 2 str. 8, 2
So is vorstert syn falschewert ist nicht zu halten, vor allem
nicht wenn nian das pt. prät. mit ‘zerstört’ übersetzt: dann muss
es eben vorstort: wort heifsen! — Mit strophenform, reim und
versbauweifs Ol. wenig bescheid. bei nr 2 hat er die Strophen
in ihre hälften aufgelöst, so einfache ergänzungenwie truwe
(myn) ; fyn : syn nr 16 str. 3, 3 sind unterblieben, unmögliche
reime wie muß : (tust) (statt (¡büß)) werden neu geschaffen,und
im versiunern sind die Überfüllungen so wenig erkannt wie die
Kicken: bei nr 8 str. 1, 4 Dar vor love ik eyn reyne dat wyff
(wo einfach dal zu streichen war) heifst es allen ernstes: ‘eyn
reyne ist wol nur als Verstärkung gesetzt = ganz allein’; nr 17
str. 1,4, wo sich in den Zeileneingangein hier sinnlosesSunder
wun (natürlich sunder wän) verirrt hat, erhält dieser monströse
vors noch die ernsthafte anmerkung ‘sunder = ausgenommen’,
die Worterläuterungen, die mancher schwierigen stelle aus dem
wege gehn, sind offenbar gr. tls dem Mnd.wb. (resp. hwb.) ent¬
nommen,obwol es sich bei unserntexten vielfach um Umschriften
aus dem hochdeutschenhandelt: so wird gheringhenr 1 str. 3, 5
und nr 7 str. 7,5 mit ‘schnell’ übersetzt, wo beidemal nur die
bedeutung‘leicht’ zutrifft — übrigens wäre an der ersten stelle
ringe eiuzusetzen,an der zweiten scheint verbaler ausdruck vor¬
zuliegen.

Die Sammlungüberliefert uns vier unbekannte historische
lioder über braunschweig- lünoburgische Vorgänge der voraus-
gelindenjalirzehnte: nrr 3—5 (in relativ bester Überlieferung)
gehören offenbar dem gleichen dichter an, ‘Hinrich Sticker’, wie
er sich nr 5 str. 11,1 vorstellt; auch bei der mehrfach ver¬
stümmeltennr 12 nennt sich der Verfasserin der letzten Strophe:
‘Peter von Strazeborch’— ich versteh deshalb die frage der
‘Bemerkungen’nicht, ob das dem liede beigeschriebenewunder¬
liche deKossabbescherein verfassernamesei. einen lierzog Hein¬
rich von Braunschweignennt als sänger auch die schlussstrophe
von nr 15, dem bisher vollständig nur aus demAntwerpener lb.
bekanntenliede vom bauerund der edelfrau. die tatsachebraucht
nicht verbürgt zu sein: der blofso umstand dassman im 15 jli.
einem fürsten die abfassungeiner solchenschwankhaftenballade
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zuschreiben konnte, ist für die litteraturgesckichte fast gleich
wertvoll.

Der übrige inhalt der hs. ist sehr mannigfaltig und bringt
auch nochüberraschendviel unbekanntesliedergut: echteminne-
lieder, wol durchweghochdeutschenUrsprungsund teilweise auch
hochdeutschüberliefert; gedichte von clerikern und Studenten,zt.
derbundobscön;schliefslichein paar richtige Volkslieder,die durch
diese frühe bezeugungauf niederdeutschemboden doppelt wert¬
voll sind, die liederforschungwird sich mit dem schönenfunde
Claussensnoch oft zu beschäftigenhaben. E. S.

Die bilderhandschrift des hambur gischen
Stadtrechts von 1497 im hamburgischen Staatsarchiv,
herausgegebenvon der Gesellschaftder bücherfreundezu Ham¬
burg 1917. VIII u 216 ss. fol. mit beiheft: Wörterver¬
zeichnis zu dem hamburgischen Stadtrecht von 1497 von
Conrad Borchling. 50 ss. fol. — Die illustrationen zum Ham¬
burger stadtrecht von 1497 sind den freunden der deutschen
altertümer seit langem bekannt: durch eine widergabe in Stein¬
druck nach zierlichen federzeicknungen OSpeckters, welche
Lappeuberg 1845 mit eingehnden erläuterungen begleitet hat,
in unmittelbarem anschlussan seine ‘Hamburgischenrechtsalter-
tümer’ bd. I, die auch den text diesesrechtsbuchesbringen, da
aber jene Veröffentlichung die originale nur unvollkommen vor-
stollt, entschlosssich die Gesellschaftder bücherfreundezu einer
farbigen reproduction mit den mitteln der heutigentechnik: das
probeblatt dieser überauskostspieligen widergabe,welchesallein
dem recensionsexemplarbeigefügt ist, erweist die Hamburger
firma Knackstedt u. co. als auf der höhe der anforderungen
stehend.

Die Gesellschaftder bücherfreundehat aber die gelegenheit
ergriffen, auch dem text des stadtrechts in einer neuausgabejede
art von wissenschaftlicherfürsorge und erläuterung angedeihen
zu lassen, die ausgabeselbst, mit einer prächtigen, in Hamburg
neu geschnittenenund gegossenenletter gedruckt, rührt ebenso
wie die umfangreiche einleitung und die überaussorgsamener¬
läuterungen der bilder (sowol nach ihrem rechtshistorischenge-
halt wie nach Seite-der allgemeinen culturgeschichte) von dr
Heinrich Reineke her, das glossar hat mit erprobter
gewissenhaftigkeit Conrad Borchling zugerichtet, so ist
alles in allem ein werk zu stände gekommen, das nach seiner
äufserenerscheinungwie nachseinemgeschichtlichenund wissen¬
schaftlichen wert der gesellschaftder wir es verdankenzur ehre
gereicht.

Das Hamburger stadtrecht von 1497 ist redigiert worden
durch den bedeutendenbürgermeisterHerman Langenbeck, der
daboi das‘rote stadtbuch’ zu gründe legte— das sog. stadtrecht
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